
tt Joseph der Zweske,
von Gottes Gnaden erwählter R ö

mischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, 
König in Germanien, Hungarn, und Böheim re. Erz
herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, und Lo
tharingen re. re.

/E n tb ie te n  allen Unseren in B öheim , M ä h re n , Schlesien, Lcster- 
^  reich unter und ob der E n n s  befindlichen U nterthancn , dann allen 
jenen ,  so in Unseren benannten Landen im eigenen oder fremden N a 
men vor einer Militarjustizbehörde in Rechtsstreit verflochten sind, Un
sere landesfürstliche G n a d e , und geben euch zu vernehmen.

W ir haben euch in dem Gesetze vom i"» M ay  vorigen J a h r s ,  
mittels welchem von U ns die allgemeine Gerichtsordnung kund ge
macht w orden, bedeutet, daß W ir die Militarjustizbehörden von der
selben Beobachtung derzeit enthoben haben w o llten ,  und hierüber 
Unsere Entschliessung seiner Z e it erfolgen werde.

N un eröffnen W ir euch diese, wie folget.

a



§. l.

W ir wollen die eigene M ilitärgerichtsbarkeit, so wie solche derzeit 
stehet/ auch künftighin beybehalten, und hat von den R egim entern, 
und K orps den aufgestellten Ländern suöicüs äeleZreis E t a r i b u 8  
6c m ixü8, überhaupt von allen Militürjustizbehörden erster In s ta n z , 
außer der in den M ilitargränzen bestehenden besonderen Verfassung, 
der Rechtszug über die Erkenntnissen der ersten In stanz  nur allein 
m K ev ilo rio  an Unseren Hvfkriegsrath als die in M lltk rib u s  bestellte 
Revistonsstelle zu gehen. z

8. 2.

Auch bey den M ilitarjustizbehörden soll vom M ay  1782. 
anzufangen die allgemeine Gerichtsordnung in  allen jenen P u n k ten ,  
in  denen W ir  nicht mittels gegenwärtigen Gesetzes aus besonderen bey 
dem M ilitarkörper einschreitenden Betrachtungen einige Abweichung 
ausdrücklich gestatten,  genauest beobachtet werden. N u r werden von 
U ns folgende M affigungen bestimmet.

8- 3.

L n  Beziehung auf den § . 14. der allgemeinen Gerichtsordnung 
entheben W ir  jene P a rth ey en , so vor einer MilitaHustizbehörde in  ei« 
m m  Rechtsstreite verfangen sind, von B eziehu ng  eines Rechtsfreun
d e s ,  selbst in  dem F a lle , daß deren einige an  dem Gerichtsorte be» 
stehen sollten. Doch wird der Richter in  Folge §- 2 0  au f das genaue
ste besorgt seyn, dam it a l le s ,  w as zur verläßlichen Erörterung des 
F'aktumS und der beyden Theilen zu statten kommenden Beweisen ge
h ö re t, in das Klare gesezet werde.

8- 4.



§. 4

I n  Beziehung auf den §>. 1 5  erklären W ir -  daß bey den Re
gim entern, K o rps/ im L ager/ bey der A rm ee/ und in den G rä n 
zen insgemein mündlich verfahren werden solle; Und in gleicher A rt 
hat auch das mündliche Verfahren bey den ju c k e t  ö e l s M s  E t a .  
ribus <L Mixti8 insgemein sta tt; die ausgenommene Fälle sind/ 2 )  
wenn der Gegenstand des S t r e i ts  über 2 v v  ff. be träg t/ b )  in Rechts- 
Händeln/  die au s  einer jugefügten Unbild entstehen/ c )  wenn beybe 
Theile durch gemeinschäftliches Cinverständniß sich M  schriftlichen 
Verfahren selbst erkläret haben , 6 ) wenn der Richter aus wichtigen 
Ursachen die Einleitung des schriftlichen V erfahrens nöthig findet.

I n  Rücksicht des § . 2 8 . befehlen W i r ,  daß das über das 
mündliche Verfahren zu führende Protokoll den Partheyett jedesma- 
l e n ,  auch wenn sie nicht besonders darum  b i t te n ,  vorgelesen, 
und zur Unterfertigung zugestellet werden müsse.

Z n  Absicht au f den § . 34 . gestatten W ir  dem M ilitär- 
richler auch in den zum schriftlichen Verfahren geeigneten S t r e i k  
sachen die Anordnung einer Tagsatzung,  dam it entweder eine güt
liche Ausgleichung versuchet, oder das V erfahren in die rechtliche 
W rege geleitet werde.

§ 2 § . 7.



> 7-

I n  Beziehung auf das io "  Kapitel der allgemeinen G e
richtsordnung erklären W i r ,  daß zwar auch die von Militarjustiz- 
behörden über ^ e ra r in l Rechnungen entstehende Prozesse nach V or
schrift der allgenieinen Gerichtsordnung geführet, dagegen in Rück
sicht der vor Einleitung des eigentlichen Prozesses nöthigen Cin- 
schreitung der Buchhalterey, und sonstigen Verfügungen bey dem 
Nechtszuge m Kevilorio sich Unsere Entschließung vom 16"" M ay 
1 7 7 2 . gegenwärtig gehalten werden solle.

§.  8.

I n  Beziehung auf das 2 6 "  Kapitel verstehet es sich von selbst, 
d a ß , gleichwie a lles , w as vor dem Richter verhandelt w ird , in ein 
ordentliches Gerichtsprotokoll eingetragen werden m uß , also auch, 
wenn ein gerichtlicher Vergleich zu S tan d en  kommet, dieser genau 
und umständlich nach M aaß des getroffenen Einverständnisses dem 
Nathsprotokolle eingetragen, von den Pattheyen  g e fe rtig t, und sel
ben auf Anlangen in Abschrift ausgehandigct werden müsse.

§ . 9.

J e n e s ,  w as in der allgemeinen Gerichtsordnung von dem 
Personalarreste einstieffet, ist auf jene P artheyen , die unter die M ili
tärgerichtsbarkeit gehören ,  nicht an w en dbar,  maffen wider diese 
Schulden halber eine Arrestirung ihrer Person nicht statt finden kann; 
doch sind sich Unsere wegen H indanhaltung der Cinschuldung unterm 
27'°" Septem ber 1752 ,  22"° J u n i i  1758 ergangene Anordnungen 
auf das genaueste gegenwärtig zu halten.

§ . i o .



§. !0 .
A uf gleiche A rt ist auch gegen die der M ilitärgerichtsbarkeit 

unterstehende Partheyen mit der gerichtlichen Pfändung und Abnah
me mittels des Profosens nicht fürzugehen,  sondern die rea l L xecu - 
ü o n , wo kein anderes beweg-oder unbewegliches Vermögen vorhan
den / mittels Bewirkung des bestehenden O aZ e-oder Pensions-V erbots 
adzuführen.

§ .
I n  Betreff des §. 4Z 4. erklären w ir /  wienach den bey den R e

gimentern oder K orps zu Besorgung der Nechtsangelegenheiten ange- 
stellten Auditoren der ihnen derzeit eingeraumte Bezug der Gerichtsta
gen nach jener Taxordnung / die ihnen eigends vorgeschrieben werden 
w ird , noch ferners beygelassen/ und au f gleiche Weise auch bey den 
guckcus cleleZatis die Abnahme der Taxen bestim m t werden solle.

§. 12.
Und da w ir anm it auch den Militarjustitzbehörden ob der bey 

selben vorfallenden Konkuröverhandlungen die genaue Befolgung un
serer unterm i .  M ay 1731 kundgemachten allgemeinen Konkuröord- 
vrdnung vom i .  M ay 1732 anzufangen ausdrücklich befehlen; a ls  
erklären wir lediglich /  d a ß ,  wenn wider einen der M ilitärgerichtsbar
keit unterworfenen Schuldner ein Konkurs en tstehe t,-in  der Klafflst- 
kazion die Forderungen der ha ften den ^era ria l-u nd  R egim ents-G elder 
allen ändern G läubigen , jedoch nur in Rücksicht desjenigen Verm ögens 
vorgesetzet werden sollen, welches mit keinem Faustpfande, oder mit 
keinen sonstigen durch Vormerckung bey den L andtafeln ,  oder V or- 
merckbüchern, durch ertheilte obrigkeitliche Satzbriefe , oder durch an
derweite nach der verschiedenen Verfassung unserer Lander rechtsgilti- 
ge A r t ,  erwirckten ausdrücklichen Pfandrecht behaftet ist.

b H ierin .



Hierinnen bestehet Unser Befehl. Gegeben in unserer H aupt
lind Residenzstadt W ien den 20"" A pril im 1782'°'' Unserer Reiche 
des Römischen im achtzehnten, der Erblandischen im zweyten Jah re .

Henncu8 Oome8 a NümeZen

Heinrich G ra f  v. Auersperg.

M a ria  Joseph G ra fv . Auersperg, s a c ra e  O X l° .
K e Z iX  ^ p o t t o l .  iV iL ieliatis p rop r . 
Johann Bernhard v. Zenker.


